
 

 Platzordnung Nakido ~ Hundeschule & Therapiezentrum  
(Inh.: Nadine Kimmig, nachstehend Nakido benannt)  
 

Liebe Besucher und Gäste von Nakido  
Um ein harmonisches Miteinander gewährleisten zu können, bitte ich Sie, sich an die 
Platzordnung zu halten. Verstöße hiergegen können einen Platzverweis zur Folge haben.  
 
I. Allgemeines  
1. Der Hundehalter versichert, dass sein Hund grundimmunisiert ist mit folgenden 
Impfungen (SHPPI/LT):  
- Staupe,  
- Hepatitis,  
- Parvovirose,  
- Leptospirose,  
- Zwingerhusten,  
-Tollwut  
 
Ausnahme Welpen: Welpen können zunächst auch ohne die Impfungen Tollwut und 
Zwingerhusten teilnehmen, da diese in der Regel erst später erfolgen.  
 
2. Erkrankte Hunde (Krankheiten jeglicher Art) haben keinen Zutritt zum Platz, wenn sie 
dadurch eine Gefahr für andere darstellen oder der Besuch des Gruppentrainings für sie 
selbst eine zu große Belastung ist. Im Einzelfall wird nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Tierarzt eine endgültige Entscheidung getroffen, ob eine Teilnahme am 
Training möglich sein kann.  
 
3. Der Hundehalter hat einen Versicherungsnachweis auf Verlangen zu erbringen 
(Hundehalterhaftpflicht- Versicherung).  
 
4. Der Teilnehmer versichert, dass zum Zeitpunkt der jeweiligen Trainingseinheit der Hund 
keine ansteckende Krankheit(en) hat. 
  

5. Der Teilnehmer hat die Pflicht, gegenüber Nakido über jede Form von 
Verhaltensauffälligkeiten, welche im öffentlichen Bereich relevant sind (Angst, Aggression, 
Unsauberkeit, Vokalisieren), vor Unterrichtsbeginn zu informieren. Das gilt für Hunde, die 
aggressives Verhalten gegen Artgenossen und Menschen zeigen, die vorgeschichtlich bereits 
in einen Beißvorfall verwickelt waren oder rechtliche Auflagen haben. Wird uns eine 
Verhaltensauffälligkeit wissentlich verschwiegen, führt dies zum sofortigen Ausschluss des 
Teilnehmers und seines Hundes am Training.  
 



6. Eine Teilnahme am Training von läufigen Hündinnen ist auf dem Platz leider nicht möglich. 
Bei Bedarf kann jedoch jederzeit ein Termin für ein Einzeltraining in der Zeit der Läufigkeit 
vergeben werden.  
 
7. Den Anweisungen des Trainers ist Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere bei 
ungewöhnlichen Situationen (z.B. Rauferei).  
 
8. Freilauf von Hunden ist nur auf ausdrückliche Anweisung auf dem Trainingsplatz 
gestattet. Dabei hat jeder Hundeführer stets auf seinen Hund zu achten und einzuwirken, 
sobald der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt.  
 
II. Grundregeln  
 
1.Trainingsplatz: Bei geschlossenem Tor bitte auf Anweisung/ Aufforderung warten, dass der 
Platz betreten, oder verlassen werden darf.  

 
2. Bitte erscheinen Sie rechtzeitig zur jeweiligen Trainingseinheit, um den Unterricht durch 
verspätetes Kommen nicht zu stören.  
 
3. Das gesamte Gelände von Nakido ist kein Hunde-WC. Bitte gehen Sie vorher mit ihrem 
Hund ausreichend Gassi, dass der sich lösen kann. Das Markieren auf dem Gelände ist 
ebenfalls untersagt. Sollte es zu Widerhandlungen kommen, verpflichtet sich der Halter die 
Verunreinigungen, die durch seinen Hund entstanden sind zu entfernen bzw. zu säubern. Bei 
Welpen können solche Missgeschicke toleriert werden, sind jedoch vom Halter unverzüglich 
zu entfernen und zu entsorgen.  
 
4. Jeder Hund ist auf dem gesamten Gelände von Nakido an der kurzen Leine zu führen 
(Maximal 2 Meter). Roll-Leinen, sogenannte Flexi-Leinen sind nicht gestattet. Sollten 
Trainingseinheiten mit Schleppleine durchgeführt werden, so können diese für diese Zeit 
von Nakido zur Verfügung gestellt werden. Halten Sie bitte zu jedem anderen Teilnehmer 
einen Mindestabstand von 2 Metern, da es Hunde gibt, die nicht generell verträglich sind, 
schnell gestresst sein können und um ein Verheddern der Leinen zu vermeiden.  
 
5. Achten Sie bitte auf geeignetes, festes Schuhwerk, um Verletzungen zu vermeiden.  
 
6. Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist der Zutritt zum Gelände untersagt. 
Zuwiderhandlungen haben einen sofortigen Platzverweis auf sich, die Kosten für die 
Trainingsstunde wird nicht zurückerstattet.  
 
III. Verbotene Hilfsmittel  
 
1. Der Einsatz von folgenden Gegenständen ist auf dem Gelände von Nakido untersagt:  
- Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder, Krallenhalsband (auch Dressurkette genannt)  
- Reizstromgeräte (z.B. Teletac) und Niedrigstromgeräte 
- Sprühhalsbänder  
- Beckengurte  
- Endloswürger (Halsband ohne Zugstop)  
- Erziehungsgeschirre mit Zugwirkung unter den Achseln  
- Bell- Stop- Geräte  
- Kopfhalter (z.B. "Halti") als Dauerführeinrichtung  
Hierbei handelt es sich um tierschutzwidriges Zubehör und wird nicht toleriert. 



 
2. Sollte der Trainer es für erforderlich halten, dass ein Hund vorübergehend einen 
Maulkorb tragen muss, ist dieser Aufforderung Folge zu leisten. Dies betrifft sowohl den 
Aufenthalt auf dem Nakido- Gelände, also auch Trainingseinheiten außerhalb des Geländes. 
Ein Maulkorb ist ein Hilfsmittel, dass dem Hund mehr Freiheiten und dem Halter mehr 
Sicherheit gibt.  
 
IV. Sauberkeit  
 
1. Das Nakido- Gelände soll sauber bleiben. Bitte nehmen Sie Ihren evtl. anfallenden Müll 
unaufgefordert mit und entsorgen Sie diesen. Dies gilt nicht nur für Trainingseinheiten, 
sondern auch für Seminare und Veranstaltungen. Das Rauchen ist ausschließlich nur im 
Bereich der Sitzecke gestattet. Zigarettenstummel sind im dafür vorgesehenen Behälter zu 
entsorgen.  
 
2. Zum Schutz und Wohle aller 2- und 4- Beiner ist das Mitbringen von Glasbehältern 
jeglicher Art untersagt.  
 
3. Lassen Sie bitte keine Essensreste, oder Reste von Leckerli, bzw. Hundefutter herum 
liegen.  
 
V. Gabe von Futter/ Leckerli  
 
Futter und/ oder Leckerli dürfen nur dem eigenen Hund gegeben werden. Bitte sehen Sie 
davon ab, anderen Hunden Futter/ Leckerli zu überlassen.  
 
VI. Benutzung der Trainingsgeräte  
 
Die Trainingsgeräte (Wippe, Hürden, etc.) dürfen nur unter Aufsicht und nach Aufforderung 
des Trainers benutzt werden. Die Trainingsgeräte dürfen nicht von mehreren Hunden 
gleichzeitig benutzt werden. Für evtl. Beschädigungen durch den Halter und seinen Hund, 
behält sich Nakido vor, Schadensersatz zu berechnen.  
 
VII. Haftung des Halters und Anerkennung der Platzordnung  
 
Während des Trainings bleibt der Teilnehmer stets verantwortlicher Halter für seinen Hund, 
das heißt, der Teilnehmer übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund. Für die Dauer 
des Platzaufenthaltes bzw. des Trainings erkennt jeder Teilnehmer / Besucher diese 
Platzordnung, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) an. Grobe Verstöße 
können zum Platzverweis führen. 
 
VIII. Inkrafttreten  
 
Die Platzordnung tritt mit Betreten des Nakido- Geländes automatisch in Kraft.  


